
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Rat, wie folgt zu 
beschließen: 
 
Satzung der Stadt Bornheim vom                        über die Erste Verlängerung der 
Veränderungssperre in der Ortschaft Hersel (Teilbereich des Bebauungsplanes He 29) 
 
Aufgrund der §§ 14,16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung und der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) hat der Rat der Stadt Bornheim in 
seiner Sitzung am 24.01.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre für das in § 2 bezeichnete Gebiet in der Ortschaft 
Hersel gemäß Satzung vom 04.03.2011, in Kraft getreten am 16.03.2011, wird um ein Jahr 
verlängert. Die Veränderungssperre tritt somit erst mit der Bekanntgabe des Bebauungsplanes - 
spätestens jedoch mit Ablauf des 15.03.2014 - außer Kraft. 
 
§ 2 
 
Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den Bereich zwischen Roisdorfer Straße, Simon-
Arzt-Straße, Allerstraße und den Kiesabbauflächen im Südwesten. Auf die beiliegende Skizze, 
die Bestandteil dieser Satzung ist, wird verwiesen. 
 
 



 



 
 


